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Liste B: Sträucher und Hecken  

Mindestpflanzqualität für Sträucher: verpflanzter Strauch, Höhe 60-100 cm 

 

Amelanchier ovalis   Felsenbirne 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Cornus mas   Kornelkirsche 

Cornus sanguinea   Hartriegel 

Corylus avellana   Haselnuss 

Crataegus monogyna  Weißdorn 

Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare   Liguster 

Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 

Ribes alpinum   Alpen-Johannisbeere 
Ribes uva-crispa   Wilde Stachelbeere 

Rosa arvensis   Feld-Rose 

Rosa canina   Hunds-Rose 

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 

 

 

8.0 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz von Boden,  

Natur und Landschaft 

 

8.1 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird von den Grundstücksbesitzern im Rahmen des Bauantrages oder der Vorlage im  

Genehmigungsfreistellungsverfahren der Nachweis gefordert, dass zur Rückhaltung des anfallenden 

Niederschlagswassers geeignete Maßnahmen auf dem Grundstück selbst herzustellen sind. 

Die erforderliche Regenrückhalteeinrichtung könnte zur Regenwasserzisterne erweitert werden.  

Die Verwendung des Niederschlagswassers für Gartenbewässerung, Toilettenspülung, etc. ist zulässig. 

 

8.2 Bodenschutz 

Bei allen Baumaßnahmen ist der vorhandene Oberboden fachgerecht zu sichern, zu lagern und so zu 

schützen, dass er jederzeit wieder verwendbar ist. Oberbodenlager mit längerer Lagerdauer müssen  

zwischenbegrünt werden und auf dem Grundstück wieder verwendet werden. 

 

 

9. Geplante Maßnahmen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich 

 

9.1 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 

Für den internen Ausgleich stehen keine Flächen zur Verfügung. 

 

9.2 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches / Zuordnungsfestsetzung 

Für den externen Ausgleich steht folgende Fläche zur Verfügung: 

Externe Ausgleichsfläche Flur Nr. 3255/0 – Gemeinde Röslau, Gemarkung Grün 

 

Bestand 

Es handelt sich um eine Öko-Konto Fläche mit aktuell 7.145 Wertungspunkten 

 

Erforderliche Herstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

Sind im Bewertungsvorschlag für Ökokonten gem. § 15 Abs. 3 BayKompV mit Ausgangszustand 

und Zielzustand aufgeführt und beschrieben. 

  

Teil E - Textliche Hinweise  
 

 

Bodendenkmäler 
 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaub-

nis gemäß Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen 

Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

 

Archäologische Funde wie z. B. Münzen, Keramikscherben, Steinartefakte oder Knochen bzw. archäologische 

Funde wie z. B. Mauern, Erdfärbungen oder Gräber die bei Erdarbeiten zutage kommen unterliegen der ge-

setzlichen Meldepflicht gemäß Art. 8 DSchG und sind deshalb unverzüglich entweder der Unteren Denkmal-

schutzbehörde des Landratsamtes Wunsiedel oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Außen-

stelle Bamberg bekannt zu machen. 

 

Altlasten 

 
Die im Plangebiet befindlichen Grundstücke sind nicht im Altlastenkataster erfasst. Es besteht auch kein  

Verdacht auf etwaige Altlasten. Sollten bei Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens  

festgestellt werden, die auf schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das 

Landratsamt Wunsiedel zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG).  Der Aushub ist z.B. 

in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen, bis 

der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. Es wird empfohlen die kompletten Aushubmaßnahmen gut-

achterlich zu begleiten.  

 

Stromversorgung 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung  

freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume 

und tiefwurzelende Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) nur in einem Mindestab-

stand von 2,5 m rechts und links neben der Leitung gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, 

so sind im Einvernehmen mit dem Netzbetreiber geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

 

Zu Beachten sind die Hinweise im "Merkblatt über Baumstandorte und elektrische Versorgungsleitungen 

und Entsorgungsleitungen", herausgegeben von der Forschungsanstalt für Straßenbau und Verkehrswesen 

bzw. die DVGW-Richtlinie GW 125. Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m 

rechts und links zur Trassenachse. 

 

Deutsche Telekom 
 

Im bzw. am Rande des Geltungsbereiches befinden sich Telekommunikationslinien. Auf die vorhandenen, 

dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist grundsätzlich 

Rücksicht zu nehmen.  

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 

insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.  

Die Versorgung des Planbereiches ist über das bestehende Leitungsnetz sichergestellt.  

Zum Zweck der Koordinierung bitten wir um rechtzeitige Mitteilung von Maßnahmen, welche im Geltungs-

bereich stattfinden werden. 

 

Umgang mit Regenwasser / Versickerung 
 

Für die Konzeption bzw. den erforderlichen Flächenbedarf einer dezentralen Niederschlagswasserbeseiti-

gung sind die Grundsätze des DWA-Merkblattes M 153 ("Handlungsempfehlungen für den Umgang mit  

Regenwasser") zu beachten, eine abschließende Würdigung und Bewertung der qualitativen und quantita-

tiven Gewässerbelastung obliegt jedoch dem durchzuführenden wasserrechtlichen Verfahren. 

 

Die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser  

(NW FreiV) und die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser 

in das Grundwasser (TRENGW) müssen beachtet werden. Wird die Erlaubnisfreiheit überschritten ist ein  

Antrag auf Wasserrechtliche Erlaubnis zum Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser nach den  

Vorgaben der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) beim Landratsamt 

zu beantragen. Ist während der Baumaßnahme eine Bauwasserhaltung erforderlich, ist beim Landratsamt 

eine Erlaubnis nach Art. 70 BayWG zu beantragen. Lagerungen von wassergefährdenden Stoffen sind über 

das Formblatt "Anzeige der Lagerung wassergefährdender Stoffe" anzuzeigen. 
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II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Örtliche Bauvorschriften nach § 81 BayBO) 

 

1.0 Gestaltung von Hauptgebäuden 

 

Dachformen und   Mischgebiet A : Satteldach (SD)  bis 48° 

Dachneigung: Krüppelwalm ist zulässig 

 

    Mischgebiet B: Satteldach (SD)  bis 48° 

 Krüppelwalm ist zulässig 

 Walmdach (WD)  bis 38° 

 

    Sondergebiet: Flachdach (FD)  bis 7° 

 

Dacheindeckung:  Als Dachfarbe sind nur dunkle bis schwarze Dacheindeckungen; 
bei Flachdächern Folien- oder Schweißbahneindeckung, Bekiesung oder  

Begrünung der Flachdächer (nicht zwingend festgesetzt) zulässig; 

 

     

Dachüberstände: Dachüberstände sind an der Traufe bis max. 30 cm,  

 am Ortgang max. 15 cm zulässig.  

 Sichtbare Sparrenköpfe sind nicht zulässig. 

 

 

2.0 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 

(1) Die Dachform der Garage oder Carport ist der des Hauptgebäudes ohne Kniestock anzupassen.  

Flachdachgaragen sind zulässig, jedoch sind diese als begrüntes Flachdach auszuführen. 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 sind Garagen einschließlich ihrer Nebenräume oder Carports mit einer  

mittleren Wandhöhe bis zu 3,0 m an den Grundstücksgrenzen zulässig. 

 
(2) Für freistehende Einfamilienhäuser sind pro Einheit zwei Stellplätze für Kraftfahrzeuge nachzuweisen. 

Ansonsten bemisst sich die Zahl der notwendigen Stellplätze gemäß § 20 GaStellV Anlage. 

Vor den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 6,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten 

und sind so auszubilden, dass kein Oberflächenwasser der Straße zugeführt wird. 

 

 

3.0 Einfriedungen 

(1) Einfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Sind Einfriedungen jedoch geplant, so sind diese 

zum öffentlichen Straßenraum als senkrechte Holz - oder Metallzäune mit einer max. Höhe von 1,20 m 

auszubilden. An den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen ist, um die Durchgängigkeit für 

Kleintiere zu ermöglichen, eine Bodenfreiheit von mind. 0,15 m zu gewährleisten. Einfriedungen mit  

Sockelmauern sind nicht zulässig. Die Vorbereiche vor Garagen, Carports oder Stellplätzen dürfen zur öf-

fentlichen Verkehrsfläche hin nicht eingezäunt werden.  

 

(2) Anstelle von Zäunen sind auch Laubhecken bis zu einer Höhe von 1,20 m mit Pflanzabstand von mind. 

0,50 m von der Verkehrsflächenbegrenzung zulässig. 

 

 

4.0 Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung mit einer Größe von max. 1,0 m² angebracht 

werden. Freistehende, großformatige Werbetafeln oder Anlagen sind nicht zulässig. Ebenso die  

Verwendung von Blinklichtern und laufenden Schriftbändern. 

 

 

5.0 Solar- und Photovoltaikanlagen 

(1) Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind auf Dächern zulässig. Die Modulflächen sind jedoch in der 

Lage der Dachhaut in einem ruhigen Erscheinungsbild in rechteckform anzuordnen. 
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6.0 Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung und beleuchtete Werbeanlagen  

(1) Eingriffe in die Insektenfauna und generell die Tierwelt durch künstliche Beleuchtung wie Himmels-

strahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung sind zu vermeiden. Grundsätzlich sind keine Leuchten 

über das notwendige Maß hinaus zu verwenden. Außenbeleuchtungen baulicher Anlage und Grundstü-

cke sind mitsamt ihrer Leuchtmittel technisch und konstruktiv so anzubringen und zu betreiben, dass 

Tiere und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind (Art. 11 a Bay-

NatSchG i.V.m. § 41a BNatSchG). Für notwendige Beleuchtungen sind warmweiße LED mit 1800-3000 Kel-

vin, geringem Blaulichtanteil, Zielrichtung (vollständige Abschirmung des Lichts Richtung Himmel,  

Upward Light Ratio ULR 0%) und vollständig abgeschlossenem Lampengehäuse wegen Wärmeentwick-

lung und Schutz der Insektenfauna zu verwenden.  
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8.477,75 m2

Flächenbefestigung 
 

Die Versiegelung von Oberflächen soll aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden 

grundsätzlich auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Es wird empfohlen Ein- und Aus-

fahrtsbereiche sowie Stellplätze auf privaten Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen (ökologische  

Flächensysteme, Pflaster mit breiten begrünten Fugen, Schotterrasen etc.) zu versehen. 

 

 

Grenzabstände 

 

Auf die gesetzlichen Grenzabstände von Pflanzen zu benachbarten Grundstücken ist zu achten. 

 

Grenzabstand Pflanzen zum Nachbargrundstück 

Gemäß AGBGB  Art. 47 

Pflanzen bis 2m Höhe     - Grenzabstand 0,50m 

Pflanzen über 2m Höhe   - Grenzabstand 2,00m 

 

Grenzabstand Pflanzen zu landwirtschaftlichen Grundstücken 

Gemäß AGBGB  Art. 48 

Pflanzen bis 2m Höhe     - Grenzabstand 2,00m 

Pflanzen über 2m Höhe   - Grenzabstand 4,00m 
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Begrünung der Flachdächer (nicht zwingend festgesetzt) zulässig; 

 

     

Dachüberstände: Dachüberstände sind an der Traufe bis max. 30 cm,  

 am Ortgang max. 15 cm zulässig.  

 Sichtbare Sparrenköpfe sind nicht zulässig. 

 

 

2.0 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 

(1) Die Dachform der Garage oder Carport ist der des Hauptgebäudes ohne Kniestock anzupassen.  

Flachdachgaragen sind zulässig, jedoch sind diese als begrüntes Flachdach auszuführen. 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 sind Garagen einschließlich ihrer Nebenräume oder Carports mit einer  

mittleren Wandhöhe bis zu 3,0 m an den Grundstücksgrenzen zulässig. 

 
(2) Für freistehende Einfamilienhäuser sind pro Einheit zwei Stellplätze für Kraftfahrzeuge nachzuweisen. 

Ansonsten bemisst sich die Zahl der notwendigen Stellplätze gemäß § 20 GaStellV Anlage. 

Vor den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 6,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten 

und sind so auszubilden, dass kein Oberflächenwasser der Straße zugeführt wird. 

 

 

3.0 Einfriedungen 

(1) Einfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Sind Einfriedungen jedoch geplant, so sind diese 

zum öffentlichen Straßenraum als senkrechte Holz - oder Metallzäune mit einer max. Höhe von 1,20 m 

auszubilden. An den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen ist, um die Durchgängigkeit für 

Kleintiere zu ermöglichen, eine Bodenfreiheit von mind. 0,15 m zu gewährleisten. Einfriedungen mit  

Sockelmauern sind nicht zulässig. Die Vorbereiche vor Garagen, Carports oder Stellplätzen dürfen zur öf-

fentlichen Verkehrsfläche hin nicht eingezäunt werden.  

 

(2) Anstelle von Zäunen sind auch Laubhecken bis zu einer Höhe von 1,20 m mit Pflanzabstand von mind. 

0,50 m von der Verkehrsflächenbegrenzung zulässig. 

 

 

4.0 Werbeanlagen 

(1) Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung mit einer Größe von max. 1,0 m² angebracht 

werden. Freistehende, großformatige Werbetafeln oder Anlagen sind nicht zulässig. Ebenso die  

Verwendung von Blinklichtern und laufenden Schriftbändern. 

 

 

5.0 Solar- und Photovoltaikanlagen 

(1) Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind auf Dächern zulässig. Die Modulflächen sind jedoch in der 

Lage der Dachhaut in einem ruhigen Erscheinungsbild in rechteckform anzuordnen. 
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Teil C – Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich 

 

1. Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes und der Festsetzungen sind das: 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I 2023 Nr. 394) 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)  

 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), 

zuletzt geändert §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605)  

und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) 

 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), 

zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573)  

 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich „Hofpeunt Teil 1“ wurde mit Planzeichen im Bebauungsplan 

festgesetzt. 

 

 

3. Bestandteile 

Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Hofpeunt Teil 1“ besteht aus 

 

Teil A  - Panzeichnung 1:1000 

Teil B  - Panzeichnung als Festsetzung 

Teil C - Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich  

Teil D - Textliche Festsetzungen 

Teil E - Textliche Hinweise 

Teil F - Verfahrensvermerke 

Teil G1  - Begründung 

Teil G2 - Umweltbericht mit Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

 

 
 

Teil D – Textliche Festsetzungen 

 

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

 

1.0 Art der baulichen Nutzung 

(1) Als Art der baulichen Nutzung des Baugebietes Hofpeunt Teil 1 wird ein Mischgebiet (MI) sowie ein Son-

dergebiet (SO) mit Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ festgesetzt. 

 

(2) Im Sondergebiet ist eine bauliche Entwicklung zu einer Kindertagesstätte mit zugehörigen Nebenanlagen 

und Freiflächen zulässig. 

 

(3) Im Mischgebiet sind die Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig. 

 

(4) Weiterhin sind Vergnügungsstätten im Mischgebiet nicht zulässig. 

 

 

2.0 Maß der baulichen Nutzung  

(1) Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) und durch die Zahl 

der maximal zulässigen Vollgeschosse festgesetzt. 

 

2.1 Grundflächenzahl     

(1) Mischgebiet A: max. zulässige GRZ 0,35  

 

(2) Mischgebiet B: max. zulässige GRZ 0,6  

 

(3) Sondergebiet: max. zulässige GRZ 0,8  

 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind 

oder auf ihre Zahl angerechnet werden. 

 

(1) Mischgebiet A: 

Die max. zulässige Zahl wird auf II Vollgeschosse festgesetzt. 

 

(2) Mischgebiet B: 

Die max. zulässige Zahl wird auf III Vollgeschosse festgesetzt,  

hierbei muss dritte Vollgeschoss zwingend im Dachgeschoss ausgebildet werden. 

 

(3) Sondergebiet: 

Die max. zulässige Zahl wird auf I Vollgeschoss festgesetzt. 

 

 

3.0 Bauweise, Baugrenzen 

(1) Im Mischgebiet (A) sind nur Einzelhäuser zulässig.  

 

(2) Im MI und SO wird die offene Bauweise festgesetzt, 

 abweichend davon ist im SO ein Anbau an den Bestand zulässig. 

 

(3) Garagen dürfen dabei an die Grunstücksgrenze gebaut werden. 

 

(4) Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen – und damit die Abgrenzung zu den 

nicht überbaubaren Flächen – erfolgt durch Baugrenzen.  

 

 

4.0 Abstandsflächen 

(1) Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. 

 

(2) Abweichend hierzu ist ein Anbau an den bestehenden Kindergarten zulässig 
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5.0 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

(1) Garagen, Carports und Stellplätze mit ihren Zufahrten sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.  

 

(2) Maximal ein sonstiges Nebengebäude gem. Art 57 Abs. 1 Nr. 1a BayBO ist auch außerhalb der festgesetz-

ten Baugrenzen zulässig. 

 

(3) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO wie z.B. Trafostationen können ausnahmsweise auch außerhalb 

der festgesetzten Baugrenzen zugelassen werden, soweit sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 

gelegenen Grundstücke selbst dienen und diese in ihrer Eigenart nicht widersprechen. 

 

 

6.0 Aufschüttungen und Abgrabungen  

(1) Aufschüttungen und Abgrabungen sind im gesamten Geltungsbereich zulässig. 

 

(2) Im Mischgebiet müssen die Höhendifferenzen jedoch durch Böschungen auf dem eigenen Grundstück 

überwunden werden und sind auf das notwendige Maß zu beschränken. 

 

(3) Im Sondergebiet können notwendig erforderliche Stützwände zur öffentlichen Verkehrsfläche zugelassen 

werden. 

 

(4) Zu jedem Bauantrag (auch Genehmigungsfreistellungsverfahren) ist ein Geländeschnitt einzureichen, der 

den Anschluss zur Straße, die Höhenlage des Eingangs und den natürlichen sowie geplanten  

Geländeverlauf auf dem Grundstück darstellt. 
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7.0 Grünordnerische Festsetzungen  

 

7.1 Allgemeine Hinweise 

 Begrünung und Bepflanzung der privaten und öffentlichen Grünflächen sind entsprechend der  

Festsetzungen durch Planzeichen und Text auszuführen, zu pflegen und dauerhaft in ihrer natürlichen 

Wuchsform zu erhalten. 

Die Pflanzungen müssen in der Pflanzperiode nach Fertigstellung der Bebauung erfolgen. Alle  

Pflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen. Ausgefallene Bäume und 

Sträucher sind entsprechend den Güteanforderungen in gleicher Endwuchshöhe nachzupflanzen. 

Bezüglich der Grenzabstände von Pflanzen wird auf die gesetzlichen Grenzabstände (AGBGB)  

hingewiesen. 

 

7.2 Private Grünflächen 

Die Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, wasseraufnahmefähig  

zu belassen oder herzustellen, soweit sie nicht als Zufahrten oder für sonstige Nutzungen erforderlich 

sind. Dazu gehört auch die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern auf mind. 20% der Grundstücks-

freifläche. 

 

Je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ist jeweils ein Laubbaum der Liste A in der angegebenen  

Qualität zu pflanzen. Für Sträucher und Hecken sind Pflanzen der Liste B zu verwenden. Die Standorte 

sind innerhalb des Grundstücks mit Ausnahme der standortgebundenen Bäume frei wählbar. Thujen, 

Scheinzypressen, Fichten oder andere fremdländische Gehölze sind nicht als Heckengehölze zugelassen. 
Die Anlage und großflächige Abdeckung von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Mineralstoffen, 

wie Kies, Schotter, Splitt o.ä., in welchen Steine das hauptsächliche Gestaltungsmittel z. B. Schotter-

gärten sind sowie mit Vliesen – außer für Terrassen, Wege und Zufahrten – ist nicht zulässig. 

 

7.3 Pflanzlisten 

 

Liste A: Bäume für Einzelstellung 

 

Bäume 1. Ordnung 

Mindestpflanzqualität für Bäume: Hochstamm, 3xv, m. B., STU 14/16. 

 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Acer platanoides   Spitz-Ahorn 

Juglans regia   Walnuss 

Tilia cordata   Winter-Linde 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

 

Bäume 2. Ordnung 

Acer campestre   Feld-Ahorn 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Prunus avium   Vogel-Kirsche 

Sorbus aria   Mehlbeere 

Sorbus aucuparia   Eberesche 

 

Obstbäume (Hochstamm): 

Verwendung regionaltypischer Kern- und Steinobstbäume 

Mindestqualität: Hochstamm 3xv, StU 12/14 

 

Empfohlene Apfelsorten nach Verfügbarkeit: 

Danziger Kantapfel, Jakob Lebel, Kaiser Wilhelm, 

Klarapfel, Nordhausen, Rheinischer Bohn, Roter Eiser, 

Rote Sternrenette, Winterglockenapfel 

 

Empfohlene Birnensorten nach Verfügbarkeit: 

Clapps Liebling, Österreichische Weinbirne,  

Stuttgarter Geißhirtle, Pastorenbirne 

 

Empfohlene Zwetschgensorten nach Verfügbarkeit: 

Bühler, Wangenheim, Fränkische Hauszwetschge 

 
Wildobst: 

Malus sylvestris   Holz-Apfel 

Pyrus pyraster   Wild-Birne 

Sorbus domestica   Speierling 

Sorbus torminalis   Elsbeere 
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Teil D - Textliche Festsetzungen

Teil E - Textliche Hinweise

Systemschnitt A-A

Teil F - Verfahrensvermerke 

 

 

 

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 04.08.2021 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung 

des Bebauungsplans „Hofpeunt Teil 1“ mit integrierter Grünordnung beschlossen.            

Der Aufstellungsbeschluss wurde am …………… ortsüblich bekanntgemacht. 

 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf                      

des Bebauungsplans „Hofpeunt Teil 1“ in der Fassung vom ………………  fand in der Zeit          

vom ………… bis …………. statt. 

 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange       

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf „Hofpeunt Teil 1“  in der Fassung                  

vom ………….. fand in der Zeit vom ………… bis …………. statt. 

 

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans „Hofpeunt Teil 1“ in der Fassung vom ………….. wurden 

die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs 2 BauGB in der Zeit 

vom ……………. bis ……………. beteiligt. 

 

5. Die Beteiligung  der Der Entwurf des Bebauungsplans „Hofpeunt Teil 1“ in der Fassung 

vom ……………….. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom …………… bis ……………. öffentlich ausgelegt. 

 

6. Die Gemeinde Röslau hat in seiner Sitzung vom …………… mit Beschluss des Gemeinderats 

vom ……………… den Bebauungsplan „Hofpeunt Teil 1“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 

Fassung vom  ……………… als Satzung beschlossen. 

 

 

Gemeinde Röslau, den ……………………… 

 

 

          (Siegel) 

.................................................................... 
(1. Bürgermeister) 

 

7. Ausgefertigt  

  

 

Gemeinde Röslau, den ……………………… 

 

 

          (Siegel) 

.................................................................... 

(1. Bürgermeister) 

 

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung „Hofpeunt Teil 1 

wurde am ……………. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB durch Niederlegung in der 

Verwaltung der Gemeinde Röslau und Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag            

an den Gemeindetafeln ortsüblich bekanntgemacht. 

 

 

 

Gemeinde Röslau, den ……………………… 

 

 

          (Siegel) 

.................................................................... 

(1. Bürgermeister) 
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